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Wichtige Information 
 

Sofern ein Anspruch auf Befreiung von den Kosten für Ausleihe von Lernmitteln besteht, so besteht 

im Regelfall auch ein Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe! 

 

Was sind Leistungen für Bildung und Teilhabe? 

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe umfassen insbesondere  

• die Übernahme von Kosten für Schulausflüge und Klassenfahrten, 

• einen Zuschuss für den allgemeinen Schulbedarf,  

• die Übernahme von Schülerbeförderungskosten ab Klasse 11 und 

• die Übernahme der Kosten für das Schulmittagessen. 

Wer hat Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe? 

Schülerinnen und Schüler, die 

 Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld vom Jobcenter Hameln-Pyrmont, 

 Hilfe zum Lebensunterhalt vom Sozialamt des Landkreises oder 

 Leistungen für Asylbewerber vom Landkreis, der Stadt Hameln oder der Stadt Bad Pyrmont 

beziehen oder für die 

 Kindergeld und Kinderzuschlag oder 

 Kindergeld und Wohngeld 

gezahlt wird, haben dem Grunde nach einen Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. 

Welche Leistungen kann ich schon jetzt beantragen? 

Zusammen mit der Anmeldung zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln können Sie  

 einen Zuschuss für den allgemeinen Schulbedarf in Höhe von 100,00 € und 

 einen Zuschuss für die Teilnahme am Schulmittagessen 

beantragen. Der Antrag für das Schulmittagessen ist unverbindlich und verpflichtet noch nicht zu 

einer Teilnahme. Ab dem Schuljahr 2019/2020 werden die tatsächlichen Kosten für das Schulmit-

tagessen übernommen. Der bisherige Eigenanteil von 1,00 € entfällt. 

Schülerinnen und Schüler, die Leistungen vom Jobcenter Hameln-Pyrmont erhalten, brauchen 

keinen Antrag auf einen Zuschuss für den allgemeinen Schulbedarf zu stellen. Ihnen wird zusam-

men mit der Bewilligung für den Monat August der Zuschuss automatisch bewilligt. 

Warum sollte ich diese Leistungen schon jetzt beantragen? 

Sofern Sie einen Antrag noch vor den Sommerferien stellen, ist sichergestellt, dass der Zuschuss für 

den allgemeinen Schulbedarf rechtzeitig vor Schulbeginn zur Auszahlung gelangt und dass die 

Kostenübernahme für ein Schulmittagessen vor Schulbeginnen geklärt ist und zwar unabhängig 

davon, ob letztendlich eine Teilnahme am Schulmittagessen erfolgt. 

Wie funktioniert die Antragstellung? 

Füllen Sie einfach den beigefügten Antrag vollständig aus. Diesen können Sie entweder zusam-

men mit der Anmeldung zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln in der jeweiligen Schule ab-

geben oder an die Leistungsbehörde schicken, die Ihnen die oben aufgeführten Leistungen ge-

währt.  

Beim Bezug von Kindergeld und Kinderzuschlag oder Kindergeld und Wohngeld senden Sie den 

Antrag bitte stets an den Landkreis Hameln-Pyrmont und fügen Sie diesem eine Kopie des aktuel-

len Wohngeldbescheides/des Bescheides über die Gewährung des Kinderzuschlages und einen 

Nachweis bei, dass Sie das Kindergeld erhalten (Kontoauszug o.Ä.). 


